




•	 dem internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (UN Sozialpakt) 

•	 der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union 

•	 der Europäischen Sozialcharta (1996) und 
•	 der Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten. 

Relevante ILO-Grundsätze und Rechte im Zusam-
menhang mit der Arbeit, die auch durch unsere 
Grundwerte unterstützt werden und in unserem 
Unternehmen verankert sind, sind die folgenden:

•	 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektiv-
verhandlungen,

•	 Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder 
Pflichtarbeit,

•	 Nachhaltige Abschaffung der Kinderarbeit 
und

•	 Beseitigung der Diskriminierung in Beschäfti-
gung und Beruf.

Die Richtlinie für Arbeitsbedingungen und Men-
schenrechten gibt für uns einen sehr detaillierten 
Überblick über die wichtigsten Grundsätze zur 

Einhaltung der Menschenrechte und den Arbeits-
bedingungen bei der Franz Reinkemeier GmbH.

2. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle internen und externen 
Akteure, die mit der Franz Reinkemeier GmbH in 
Verbindung stehen. Dazu gehören:

•	 Alle Mitarbeitenden, unabhängig von ihrem 
Beschäftigungsstatus oder einer Hierarchie-
stufe.

•	 Lieferanten, Zulieferer und Subunternehmer, 
die in unserer Wertschöpfungs- und auch der 
Lieferkette tätig sind.

•	 Geschäftspartner und Dienstleister, die für 
uns Waren oder Dienstleistungen erbringen.

Geschäftspartner und Lieferanten sind hiermit 
angehalten, ihre eigenen Richtlinien in Einklang 
mit diesen Standards zu bringen und auch selbst 
sicherzustellen, dass Unter- und Sublieferan-
ten ebenfalls Anforderungen entsprechend für 
alle Beteiligten einhalten. Die Einhaltung dieser 
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Richtlinie soll durch regelmäßige Bewertungen 
und Audits (bspw. durch unseren Partner BSCI/
amfori oder andere) überwacht werden.

3. Grundsätze

3.1 Menschenrechte

•	 Wir respektieren und schützen die Menschen-
rechte aller Personen, die direkt oder indirekt 
mit unserem Unternehmen in Verbindung ste-
hen.

•	 Jegliche Form von Zwangsarbeit, Schuld-
knechtschaft, unfreiwilliger oder erzwungener 
Arbeit ist strikt untersagt.

•	 Kinderarbeit ist in jeder Form verboten. Wir 
halten uns an die ILO-Konventionen 138 und 
182, die Mindestalteranforderungen und 
Maßnahmen gegen die schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit vorsehen.

•	 Wir verpflichten uns dazu, Mechanismen zur 
Identifizierung, Prävention und Abhilfe von 
Menschenrechtsverletzungen innerhalb unse-
res Unternehmens und unserer Lieferkette zu 
implementieren.

3.2 Faire Arbeitsbedingungen

•	 Die Arbeitsbedingungen müssen mindestens 
den nationalen gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen und, wo möglich, über diese 
auch hinausgehen.

•	 Gehälter und Löhne entsprechen mindestens 
den geltenden gesetzlichen oder branchen-
üblichen Mindestlöhnen und werden pünkt-
lich gezahlt.

•	 Überstunden müssen freiwillig sein und an-
gemessen vergütet werden, entsprechend 
den gesetzlichen oder tariflichen Vorgaben.

•	 Arbeitszeiten müssen in Übereinstimmung mit 
den nationalen Gesetzen und internationalen 
Standards liegen, mit regelmäßigen Pausen 
und ausreichenden Erholungszeiten zwischen 
den Schichten.

•	 Ruhezeiten und bezahlter Urlaub werden ent-
sprechend den nationalen Bestimmungen 
gewährt.

•	 Weiterbildung, Training und Karrierema-
nagement sind für alle Mitarbeitenden von 
Bedeutung und soll gefördert werden.

3.3 Vereinigungsfreiheit / kollektive 
Verhandlungen

•	 Wir respektieren das Recht der Mitarbeiten-
den, sich frei zu organisieren, Gewerkschaf-
ten beizutreten und Tarifverhandlungen zu 
führen.

•	 Keine Person darf aufgrund der Wahrneh-
mung dieser Rechte diskriminiert, bedroht 
oder entlassen werden.

•	 In Ländern, in denen die Vereinigungsfreiheit 
gesetzlich eingeschränkt ist, sprechen wir uns 
für alternative Formen des Dialogs zwischen 
Mitarbeitenden und Management aus.

3.4 Diskriminierungsfreiheit

•	 Jede Form der Diskriminierung oder Be-
lästigung am Arbeitsplatz ist verboten. Dies 
schließt Diskriminierung aufgrund von Ge-
schlecht, Alter, Religion, Behinderung, ethni-
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•	 Erste-Hilfe-Einrichtungen und Notfallmaß-
nahmen müssen jederzeit zugänglich sein.

•	 Wir fördern Maßnahmen zur psychischen 
Gesundheit und zum Wohlbefinden der Mit-
arbeitenden

4. Verantwortung und Um-
setzung

•	 Die Unternehmensleitung trägt die oberste 
Verantwortung für die Umsetzung und Ein-
haltung dieser Richtlinie.

•	 Führungskräfte und Abteilungsleiter sind da-
für verantwortlich, dass die Prinzipien dieser 
Richtlinie in ihren jeweiligen Verantwortungs-
bereichen beachtet werden.

•	 Lieferanten und Geschäftspartner müssen si-
cherstellen, dass sie und ihre Unterlieferanten 
diese Standards erfüllen.

•	 Regelmäßige interne und externe Audits stel-
len die Einhaltung dieser Standards sicher.

•	 Verstöße gegen diese Richtlinie können Dis-
ziplinarmaßnahmen, Vertragsstrafen oder die 
Beendigung von Geschäftsbeziehungen zur 
Folge haben.

5. Beschwerdemechanismus

•	 Mitarbeitende, Lieferanten und sonstige Sta-
keholder haben die Möglichkeit, Verstöße 
gegen diese Richtlinie über einen vertrauli-
chen und anonymen Beschwerdemechanis-
mus zu melden.

•	 Beschwerden werden ernst genommen, ver-
traulich behandelt und zeitnah untersucht.

•	 Es wird sichergestellt, dass keine Person, die 
eine Beschwerde einreicht oder an einer Un-
tersuchung mitwirkt, Vergeltungsmaßnahmen 
befürchten muss.

6. Kontinuierliche Verbesse-
rung

Die Franz Reinkemeier GmbH verpflichtet sich 
zur kontinuierlichen Verbesserung der Arbeits- 
und Menschenrechtsstandards. Dies geschieht 
durch:

•	 Regelmäßige Bewertungen und Anpassun-
gen dieser Richtlinie.

scher Herkunft, sexueller Orientierung oder 
sonstigen geschützten Merkmalen ein.

•	 Wir setzen uns für Gleichbehandlung, Chan-
cengleichheit und Inklusion in allen Berei-
chen ein.

•	 Mitarbeitende, die sich durch diskriminieren-
des Verhalten beeinträchtigt fühlen, können 
sich über die Beschwerdemechanismen der 
Whistleblower-Richtlinie äußern.

3.5 Gesundheit und Sicherheit

•	 Wir verpflichten uns zur Einhaltung hoher 
Standards für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz.

•	 Arbeitsplätze müssen frei von bekannten Ge-
sundheits- und Sicherheitsrisiken sein, und es 
müssen Präventivmaßnahmen getroffen wer-
den, um Unfälle und arbeitsbedingte Erkran-
kungen zu vermeiden.

•	 Regelmäßige Schulungen zur Arbeitssicher-
heit und zum Gesundheitsschutz sind für alle 
Mitarbeitenden obligatorisch.
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